
Anlage zur Klage gegen EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG 
 
 

Es werden Unterlassungsanträge bezüglich nachfolgender verbraucherschutzwidriger 
Praktiken geltend gemacht: 

 
 

zu unterlassen,  
 

im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüberVerbraucher:innen mit dem Kauf 
von Lebensmitteln unter Angabe einerprozentualen Preisermäßigung („-26 %“, „- 35 
%“, „- 42 %“) zu werbenbzw. werben zu lassen, wenn sich die prozentuale 
Preisermäßigung nichtauf den in der Werbung angegebenen niedrigsten Gesamtpreis 
bezieht,wenn dies geschiet wie in Anlage K 1 abgebildet. 



Anlage K1


